
Thüringer Schützenbund Vereinbarung über die vorübergehende

Überlassung einer Sportwaffe zum Zweck der sicheren Verwahrung

gem. §§ 12 und 34 WaffG

Gü 16

Vorname Name :

Straße / H-Nr. :

PLZ  / Wohnort:

WBK-Nr. 

Vorname Name :

Straße / H-Nr. :

PLZ  / Wohnort:

WBK-Nr.:

Waffenart eingetragen in WBK-Nr.

Hersteller/Marke

Waffennummer Ausstellungsdatum

Kaliber ausstellende Behörde

Ort und Datum der Waffenübergabe

Zur Verwahrung berechtigte Person (Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis nach § 14 WaffG)

Verwahrungsvertrag

Erlaubnisinhaber

  

 

 

 

Angaben zur Waffe Angaben zur WBK :

Waffe 

  

                                        Landratsamt  

Die Waffe wurde in einem einwandfreien Zustand übergeben, spätere Beschädigungen gehen zu Lasten des Verwahrenden.

Bei Diebstahl oder Verlust ist sofort der Erlaubnisinhaber, die zuständige Waffenbehörde und die Polizei zu informieren.

Belehrung :

Der Vertrag ist von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen und als Nachweis des legalen Waffenbesitzes nebst der WBK bzw.

einer Kopie bereitzuhalten bzw. mitzuführen.

Die Waffe ist entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu transportieren und zu verwahren.

Die Verwahrung der Schußwaffe schließt die Nutzung der Waffe durch den Verwahrer aus !

Unterschrift des VerwahrendenUnterschrift des Erlaubnisinhabers

Datum der Rückgabe 

Der Erwerb nach § 12 Abs.1 Nr.1 b ist nur zum Zwecke der vorübergehenden sicheren Verwahrung z.B. der urlaubs-

oder berufsbedingten Abwesenheit bzw. Krankheit zulässig. Das Ende der Verwahrzeit muss festgelegt oder zumindest

absehbar sein.

unter lfd.Nr.


